
 

Preisliste Mitgliedschaft 
gültig ab 01.11.2025 

REITERVEREIN 

O F F E N B U R G   

 

 Reitanlage: Bankverbindung: Kontakt: Vorsitzende: 

       Bühler Straße 20 Sparkasse Offenburg/Ortenau E-Mail: info@rv-offenburg.de Peter Borutta 

 77652 Offenburg DE95 6645 0050 0000 0352 13 Internet: www.rv-offenburg.de Tel: 0781 9708040 

      

 Tel:  0781 24791 Eintrag im Vereinsregister VR 76   Mitglied im Badischen Sportbund e.V. Silvia Peter-Borutta 

 Fax: 0781 76456 beim Amtsgericht Offenburg sowie beim Ortenauer Reiterring e.V. Tel: 0781 9708040 

 

 

Mitgliedsbeiträge und sonstige Nutzungsgebühren: 
 

Aufnahmegebühr einmalig 

volljährige aktive Mitglieder € 10,- 

passive und Jugendmitglieder € 5,- 

  

Mitgliedsbeiträge jährlich 

Aktive Erwachsene (ab 18 Jahre und nicht mehr in Ausbildung) € 62,- 

Jedes weitere aktive, erwachsene Familienmitglied € 52,- 

Jugendmitglied  
(bis 18 Jahre oder bis max. 27 Jahre, wenn Studium oder Ausbildung unaufgefordert jährlich nachgewiesen wird) 

€ 40,- 

Zweites oder jedes weitere Jugendmitglied aus der Familie € 25,- 

Aktive Familien (2 Erwachsene und deren minderjährige Kinder) € 130,- 

Passive Mitglieder oder Mitglieder „Therapeutisches Reiten“ € 25,- 

Sofern keine Einzugsermächtigung für den Lastschrifteinzug erteilt wird und der Betrag nicht unaufgefordert bis 15.01. 
des laufenden Jahres auf dem Vereinskonto gutgeschrieben wird, erheben wir für Rechnungserstellung, -versand und -
bearbeitung eine jährliche Kostenpauschale je Mitglied 

€ 3,- 

Kleiner Spind im „Katzenzimmer“ € 15,- 

 
Wichtige Hinweise: 
 
 Die Benutzung der Reitanlage und die Teilnahme am Unterricht im RVO ist gemäß unserer Vereinssatzung nur Vereinsmitgliedern 

gestattet. Ausgenommen davon sind maximal 4 Schnupperreitstunden. 

 Die Aufnahme in die Vereinsgemeinschaft des RVO erfolgt durch einen schriftlichen Antrag. Über diesen Antrag entscheidet gemäß 
unserer Satzung der Vereinsvorstand. Das Antragsformular ist beim Reitlehrer und auf der Internetseite des Vereins erhältlich. 

 Regelung des Status aktiv, passiv und jugendlich: siehe Satzung § 3. Ein Antrag auf Statusänderung muss schriftlich erfolgen und 
vom Vorstand entschieden und bestätigt werden. Der Jugendstatus ändert sich ab dem 18. Lebensjahr automatisch zu „aktive 
Erwachsene“, sofern kein Ausbildungsnachweis erbracht wird. 

 


